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1.Einleitende Worte
Schutzkonzept  - Kultur der Achtsamkeit
Als katholische Kita haben wir in gemeinsamer Teamarbeit für unsere Einrichtung ein individuelles und institutionelles Schutzkonzept entwickelt.
Diese gelebte „Kultur der Achtsamkeit“ hat vor allem mit der Grenzachtung von Menschen untereinander zu tun: im persönlichen Bereich sowie in haupt- und ehrenamtlichen Arbeitszusammenhängen.
Dafür braucht es einen von Respekt getragenen Umgang mit anderen und auch mit sich selbst.
Achtsamkeit wird in Einrichtungen und Gemeinschaften erfahrbar durch klar geregelten Schutz vor Grenzverletzungen, um den alle Wissen und der von allen umgesetzt wird. 
Dabei braucht es Feinfühligkeit, denn jede Person hat ihre eigenen Grenzen, 
die es zu achten und zu wahren gilt. 
Eine Kultur der Achtsamkeit als Qualitätsmerkmal für Mitarbeitende des Erzbistums Bamberg – zu dem wir gehören – benötigt ein praktikables und gut installiertes Schutzkonzept zur Gewährleistung des Opferschutzes und als klares Signal gegen potentielle Täter und Täterinnen.
Dazu gehört ein Umdenken im Umgang mit sich selbst und mit anderen: 
- im Handeln zwischen Leitung und Schutzbefohlenen und in deren Miteinander,
- sowie im Umgang von Mitarbeitenden und Leitungsverantwortlichen.
In unserer Kita gibt es eine Ansprechpartnerin für diese Belange (Schutzbeauftragte) aus dem pädagogischen Team.
Das Schutzkonzept ist fest in unserer pädagogischen Arbeit verankert und wird auch immer wieder (mindestens 1x jährlich) überprüft, angepasst und ggf. verändert und erweitert.

2. Kinderschutz – rechtliche Grundlagen 
Die katholischen Kindertageseinrichtungen der Diözese Bamberg haben zu gewährleisten, dass sie ein rundum sicherer Raum sind, in dem sich die anvertrauten Kinder wohlfühlen und bestmöglichst entwickeln können.
Die Mitarbeiter der Kita sind dem Schutz und dem Wohlergehen der ihnen anvertrauten Kinder verpflichtet.
Darüber hinaus sind wir als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe dazu verpflichtet, einen Schutzauftrag zu erfüllen, der die Kinder davor bewahren soll, durch Missbrauch elterlicher Rechte oder durch Vernachlässigung Schaden zu erleiden (Art. 9a Bayerisches Kindesbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), §8a Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)).
Die Deutsche Bischofskonferenz hat für alle Einrichtungen in ihrem Geltungsbereich, die für das Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen, sowie erwachsenen Schutzbefohlenen Verantwortung und Sorge tragen, eine Rahmenordnung zur Prävention gegen sexuelle Gewalt, sowie Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch erlassen.
Auf dieser Grundlage, in Anerkennung der Verantwortung und in der Sorge für das Wohl und den Schutz der Würde und Integrität von Minderjährungen, sowie erwachsenen Schutzbefohlenen, hat der Bischof von Bamberg unbeschadet weitergehende staatliche Regelungen – ergänzend und konkretisierend – eine Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Bereich der Diözese Bamberg erlassen.


3. Kinderrechte 
Für einen gelingenden Schutz von sexualisierter Gewalt ist es wichtig, dass Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene Schutzbefohlene ihre Rechte kennen. Ebenso ist es wichtig, dass sie auch erfahren, dass sie Rechte haben, sich beschweren dürfen und dass sie dazu angeleitet und ermutigt werden, angemessen mit diesen Rechten umgehen zu können und sie auch in angemessener Art und Weise äußern zu können.
In umfassender und allgemeingültiger Form sind Rechte von Kindern in der UN Kinderrechtskonvention festgeschrieben.

Wichtigstes Fundament unseres Schutzkonzeptes sind die Kinderrechte, die wir für unsere kath. Einrichtung folgendermaßen festgelegt haben:
Alle Mädchen und Jungen haben das Recht sich wohlzufühlen.
Kein Kind und kein Erwachsener hat das Recht, dir mit Blicken, Worten, Bildern und Taten zu drohen oder Angst zu machen!
Alle Kinder dürfen Ideen einbringen, wie die Gemeinschaft für alle angenehm und fair gestaltet werden kann.
Jedes Mädchen und jeder Junge hat das Recht, fair und gerecht behandelt zu werden.
Niemand darf dir Angst machen, dich erpressen oder deine Gefühle mit Worten, Blicken, Bildern oder Handlungen verletzen.
Dein Körper gehört allein dir!
Jedes Mädchen und jeder Junge darf selbst bestimmen, mit wem er oder sie zärtlich sein möchte. Niemand darf dich gegen deinen Willen fotografieren, dich küssen oder dich in deinem Intimbereich berühren oder dich drängen, jemand anderen zu berühren.
Wenn jemand deine Gefühle verletzt, darfst du NEIN sagen und dich wehren!
Hilfe holen ist kein Petzen!
Du darfst dir bei anderen Kindern oder Erwachsenen immer Hilfe holen. Wenn andere deine Gefühle verletzten, hast du ein Recht auf Hilfe!

Quelle: vgl. Faltblatt Kinderrechte in unserer Gemeinde von Zartbitter e.V. Köln
Die Kinderrechte sind als Basis für eine gute und transparente Präventionsarbeit in unserer Einrichtung für alle sichtlich und zugänglich im Eingangsbereich der Kita ausgehängt.

3.1.Partizipation – 
die Teilhabe der Kinder an Entscheidungsprozessen innerhalb der Kita:
Partizipation bedeutet, dass alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter auf allen Ebenen und in unterschiedlichen Funktionen bei der Erarbeitung und auch Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes zu beteiligen.
In Kinderkonferenzen während des täglichen Morgenkreises werden die Kinder hier aktiv in den Prozess miteinbezogen. 
Die jährliche Elternumfrage der Kita wird zum Thema „Schutzkonzept“ erweitert, ständig aktualisiert und auf alle momentanen Gegebenheiten abgestimmt. Somit kann gewährleistet werden, dass jede Kita-Familie sich zu diesem Thema äußern kann, Wünsche und vor allem auch Anregungen einbringen kann. 
Des Weiteren wird im alljährlich stattfindenden ersten Elternabend im September eines neuen Kita-Jahres auf das Schutzkonzept hingewiesen. Die Schutzkonzeptbeauftragte unserer Einrichtung Stefanie Schmidtlein stellt sich der Elternschaft vor und weist die Eltern auf diese „gelebte Kultur der Achtsamkeit“ in unserer Einrichtung hin.
Ein Aushang an den Informationstafeln im Eingangsbereich soll die Eltern und auch Besucher der Kita ebenso auf dieses Thema aufmerksam machen und sensibilisieren. Ebenso wird das Schutzkonzept auf unserer Homepage www.kita-langensendelbach.de veröffentlicht.

4. Statistik - was sagen uns die Zahlen?
12,5% bis 29% der Mädchen und 2% bis 8% der Jungen sind von sexuellem Missbrauch betroffen.
Jährlich werden etwa 13.000 Fälle registriert, wobei die Dunkelziffer vom Bundeskriminalamt auf 1:15 geschätzt wird.
80% bis 90% der Täter sind Männer. Frauen bzw. weibliche Jugendliche sind bei etwa 10% bis 20% der Fälle von sexuellem Missbrauch die Täter/Täterinnen.
Die meisten Fälle geschehen innerhalb der Familie oder des familiären Umfelds.
In einer Umfrage aus dem Jahr 2010 gaben 51,8% der Schulleiter und 82,4% der Leiter von Heimen an, bereits mit Missbrauchsvorwürfen gegen einen 
Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin konfrontiert worden zu sein (UBSKM,2011)
Mädchen haben ein höheres Risiko, innerhalb der Familie sexuell missbraucht zu werden. Jungen werden vergleichsweise häufiger in Institutionen sexuell ausgebeutet. Im kirchlichen Umfeld sind circa 62% bis 70% der Betroffenen männlich
(Hotline für Opfer sexuellen Missbrauchs 2013; Fegert, Spröber, Rassenhofer, Schneider & Seitz, 2013)
Täter und Täterinnen finden sich in jeder Altersgruppe. Ein Drittel der Täter/innen ist jünger als 21 Jahre.
Sexueller Missbrauch wurde lange als Problem der Unterschicht oder von Randgruppen der Gesellschaft dargestellt. Sexueller Missbrauch findet jedoch in allen Gesellschaftsschichten statt.
(Enders, 2012)

Diese Zahlen schildern sehr deutlich, wie ungemein wichtig die aktive Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist, und wie notwendig auch die Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes ist.

5. Kindeswohlgefährdung 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Damit Kinder und Jugendliche sich körperlich, geistig und seelisch gut entwickeln können und sich wohlfühlen, brauchen sie Fürsorge, Zuwendung und Förderung.
Leiden Kinder so sehr Mangel oder werden sie körperlich oder seelisch so sehr verletzt, dass ihre Gesundheit geschädigt ist oder wird, dann sprechen wir von einer Kindeswohlgefährdung.
Im Alltag ist die Unterscheidung von Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung nicht immer ganz leicht zu treffen. Es muss immer der Einzelfall betrachtet werden.

5.1 Formen von Kindeswohlgefährdung:
Kindesvernachlässigung
Unzureichende Versorgung mit Nahrung, unterlassene Gesundheitsfürsorge, fehlende Wärme und Geborgenheit, Desinteresse am Kind.
Erziehungsgewalt
Vergleichsweise leichte körperliche und seelische Bestrafungen und auch verbale Abwertungen von Kindern unter dem Aspekt der Erziehung, die in erster Linie nicht dazu gedacht sind, Kindern offensichtlich zu schädigen.
Misshandlungen
Massivere Formen von Gewalt. Körperliche und seelische Verletzungen werden hier bewusst herbeigeführt oder mindestens in Kauf genommen.
Sexualisierte Gewalt
Handlungen mit sexuellem Bezug ohne Einwilligung bzw. Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen.
Häusliche Gewalt
Hierbei zählt bereits dazu, dass das Kind auch als „Zuschauer“ bereits Opfer ist!

5.2. Unbeabsichtigte Grenzverletzungen
Es handelt sich hierbei um eine Grenzverletzung, die ohne Absicht geschieht.
Die Verhaltensweise des Einen überschreitet die persönliche Grenze des Anderen, ohne dass sich die handelnde Person dessen bewusst ist.

5.3. Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt
Körperverletzung, sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung und Erpressung


6. In der Praxis - 
die Arbeit mit dem Schutzkonzept in unserer Einrichtung
6.1. Personalführung und Einstellungsverfahren
Die Leitung und der Träger unserer Kindertagesstätte wählen das (pädagogische) Personal sorgfältig aus. 
(Prüfung der Arbeitszeugnisse, Einholen von Referenzen, eingehende Prüfung der Haltung der Bewerber/innen)

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer Kita, egal in welcher Position sie sich befinden, haben bei der Einstellung ein neu ausgestelltes, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen.

Im Bewerbungsgespräch wird eventuellen, zukünftigen Mitarbeiter/innen der Kita durch die Leitung das Schutzkonzept vorgestellt. Hiermit signalisieren wir klar und deutlich, dass wir uns als Kita aktiv mit diesem Thema beschäftigen und auseinandersetzen um potentiellen Täter/innen keinerlei Chance geben, aktiv zu werden.

Die Erzdiözese Bamberg verlangt (wie viele andere Diözesen auch) des Weiteren noch eine Selbstauskunft. Hiermit versichern zukünftige Mitarbeiter/innen, nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt verurteilt worden zu sein und dass somit auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Durch diese Selbstauskunft eine Lücke geschlossen, die das erweiterte Führungszeugnis nicht abdeckt. 

Der für unsere Einrichtung festgelegte Verhaltenskodex bezüglich des Schutzkonzeptes wird jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin ausgehändigt. Jeder Mitarbeiter bestätigt durch seine Unterschrift diese Vorgaben anzuerkennen und sie auch in seiner Arbeit umzusetzen. Bei Zuwiderhandlungen werden, je nach Art des Verstoßes, zivil-, straf- oder arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet. (Siehe dazu auch Punkt 9.1.)

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen werden durch Frau Stefanie Schmidtlein, unsere Schutzkonzeptbeauftragte, in die Thematik eingearbeitet und unterwiesen.

6.2. Beratungs- und Beschwerdemanagement 
In unserer Kita können Kinder, Eltern und auch Mitarbeiter in Form von konstruktiven Anregungen, Anfragen, Verbesserungsvorschlägen oder Kritik Beschwerden an uns heranbringen und auch ausdrücken.
Wir freuen uns, wenn Sie in erster Linie das sofortige Gespräch mit dem pädagogischen Personal suchen, um Unstimmigkeiten gar nicht erst aufkommen zu lassen, Eventuelle Unklarheiten können so schnell und unkompliziert, auf der Basis eines gemeinsamen Gespräches, in Anwesenheit aller Beteiligten, aus dem Weg geräumt werden.
Wir führen gerne einen offenen Dialog mit Ihnen als Eltern darüber – sie haben aber auch die Möglichkeit, sich anonym, durch den Briefkasten im Innenbereich des Flures bei der Haustüre an uns zu wenden.
Diese Vorschläge werden im Leitungsteam analysiert, gehen als Themenpunkte in die wöchentlichen Teamsitzungen mit ein, und werden auch ggf. mit dem Elternbeirat thematisiert.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, ihre Beschwerde ernst zu nehmen und Lösungen zu finden, die für alle praktikabel sind, und die auch die Kita-Gemeinschaft mittragen kann. 
Des Weiteren bietet sie eine Chance zur Weiterentwicklung, zur Reflexion und auch zur Verbesserung unseres Qualitätsstandards.

Ein gelungenes Beschwerdemanagement 
erfordert eine offene Kommunikation auf Augenhöhe
 aller Beteiligten und dient somit allen Beteiligten.
Kindern, Eltern, Familien, Mitarbeitern, Führungskräften und dem Träger.

Unsere jährliche Elternbefragung bietet hier allen Eltern der Kita eine Gelegenheit, sich mit der pädagogischen Arbeit, dem Kita-Team, den Rahmenbedingungen und vielem mehr, was unsere Kita trägt und prägt, auseinanderzusetzen und es uns in angemessener Form wissen zu lassen.
Angemessene Kritik lässt den Menschen sein Tun hinterfragen, ein Lob lässt ihn aber auch wachsen und spornt an.
Wichtig ist es uns, dass unsere Kita nicht nur über ein Beschwerdemanagement auf der Elternebene verfügt, sondern wir regen auch die uns anvertrauten Kinder in gegenseitiger Wertschätzung an Beschwerden an andere Kinder oder auch an uns zu äußern. Durch die Schaffung eines sicheren Rahmens – einer verlässlichen und auf gegenseitigem Vertrauen aufgebauten Beziehung – können die Kinder Sorgen und Nöte angstfrei äußern und sich dadurch sicher sein, dass sie mit Respekt und Wertschätzung angenommen und von uns ernst genommen werden. Durch genaue Beobachtung der Kinder in ihrem Alltag nehmen wir auch bewusst nonverbale Signale der Sorge und des Unwohlseins wahr, die sich auch bei Kindern unterschiedlich äußern können. Manche Kinder reagieren durch Rückzug – manche Kinder auch durch plötzlich auftretendes aggressives Verhalten. Bitte scheuen sie sich auch nicht, rechtzeitig mit dem pädagogischen Personal der Gruppe Kontakt aufzunehmen.
Wir ermutigen die Kinder - ihrem Altersstand entsprechend - bewusst eigene Gefühle und die von anderen wahrzunehmen, zu erkennen und sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen.
Unser Schutzkonzept bietet hier das notwendige Fundament, um diese Komponente in unserer täglichen Arbeit zu verankern und uns dafür zu sensibilisieren. 
Wesentlich für ein funktionierendes Beschwerdesystem ist der Identitätsschutz der Kinder. Es gilt die Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Anonymität.



6.3. Handlungsleitfäden und Verfahrensregeln
Tritt ein Verdachtsfall in unserer Einrichtung auf, ist es ungemein wichtig, auf entsprechende Vorgehensweisen und Verfahrensabläufe zurückgreifen zu können, die in sogenannten „Handlungsleitfäden“ festgelegt wurden. Sie bieten Mitarbeitern eine klare Orientierungshilfe und schaffen sofortige Handlungsfähigkeit. (siehe Punkt 13)

6.4. Qualitätsmanagement
In einem wirksamen Prozess der Präventionsarbeit bedarf es immer wieder der Überprüfung, ob die getroffenen Maßnahmen greifen und auch lebendig bleiben.
In unseren wöchentlichen Teamsitzungen greift das pädagogische Personal der Kita dieses Thema immer wieder auf, 1x monatlich wird dieser Thematik ein fester Zeitrahmen zum Austausch eingeräumt – bei Bedarf natürlich häufiger.

6.5. Aus- und Fortbildung
Alle Haupt- und auch nebenamtlichen Mitarbeiter der Kita werden je nach Art, Dauer und Intensität ihrer Aufgaben geschult.
Neue Mitarbeiter, die länger als 3 Monate in unserer Einrichtung arbeiten, haben eine verpflichtende Präventionsschulung beim Erzbistum Bamberg zu absolvieren.
Der Träger – die Kirchenstiftung St. Peter & Paul Langensendelbach – ist in alle Entscheidungsprozesse zum Thema „Schutzkonzept“ involviert und unterstützt das pädagogische Personal durch die Finanzierung von regelmäßigen Fortbildungsmaßnahmen.

6.6. Nachhaltige Aufarbeitung
Nur was analysiert und besprochen wird, kann dazu beitragen, Fehler nicht zu wiederholen. Schweigen und Tabuisierung hilft nur den Tätern und Täterinnen. Frühzeitige und schnelle Hilfe durch geschultes Fachpersonal (auch von außerhalb!) für die Kinder, für pädagogische Fachkräfte sowie auch für die Eltern ist unerlässlich. 

7. Die Schutzbeauftragte unserer Einrichtung
Die Erzieherin Frau Stefanie Schmidtlein, ist seit 01.05.2020 die Ansprechperson für die Prävention sexualisierter Gewalt in unserer Einrichtung.
Alle Eltern und auch Mitarbeiter/innen können sich mit allen Fragen und Belangen zu diesem Thema vertrauensvoll an Fr. Schmidtlein wenden. Sie unterliegt selbstverständlich der Schweigeplicht.
Fr. Schmidtleins Aufgabenbereich in unserer Einrichtung umfasst folgende Punkte:
Erarbeitung und Aktualisierung des Schutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit der Leitung
Einweisung von neuen Mitarbeitern
Unterweisung und Information des pädagogischen Teams in den Teamsitzungen
Ständiger Ansprechpartner und Vermittler in allen Belangen des Schutzkonzeptes für Mitarbeiter, Eltern und Kindern
Koordinierung des Präventionsprogrammes „Tim & Tula“ in den Kita-Gruppen 
(siehe auch Punkt 12)
Zusammenarbeit, Austausch, Supervision und Weiterbildungen mit anderen
Schutzbeauftragten und der Koordinierungsstelle Bamberg.
8. Risikoanalyse
Bei der Risikoanalyse geht es darum, Schwachstellen und Gefährdungen in unserer Einrichtung zu identifizieren, die Täter/innen für etwaige Missbrauchstaten ausnutzen können.
Diese sorgfältige Analyse ist Grundlage eines tragfähigen Schutzkonzeptes. Ein genauer, klarer und passgenauer Blick auf mögliche Gefährdungen bezüglich Räumen und Situationen in unserem Kita-Alltag macht es uns möglich, Risiken zu minimieren oder bestenfalls ganz auszuschließen.
In mehreren Teamtagen zum Thema „Schutzkonzept“ haben wir auf der Grundlage von unterschiedlichen Sachverhalten Gefahrensituationen und Gelegenheiten in unserem Kita-Alltag aufgespürt und ermittelt. Mindestens 1x jährlich wird eine erneute Risikoanalyse im Team durchgeführt und ggf. wird auch das Schutzkonzept dementsprechend erweitert oder angepasst.
Mit einbezogen in die Analyse wird das
- pädagogische Team (durch ständige Analyse und Reflexion),
- die Elternschaft (durch die jährlich stattfindende Elternbefragung die dementsprechend ergänzt wird),
- die Kinder (in Kinderkonferenzen während des täglichen Morgenkreises)
- und auch der Elternbeirat (durch Analyse und Reflexion in den Elternbeiratssitzungen)
Unser erarbeiteter Verhaltenskodex, der die Grundhaltung aller Mitarbeiter widerspiegeln soll und auch definiert, findet seine Grundlage in der Risikoanlayse.
In Bezug auf Räumlichkeiten, Tagesabläufe und auch Gegebenheiten der pädagogischen Arbeit haben wir folgende Punkte zum Schutz der uns anvertrauten Kinder herausgearbeitet und festgelegt:

8.1. Warum ist ein Risiko ein Risiko?
Risiken des Personals
8.1.1. Nähe und Distanz
Durch die Forcierung eines eventuellen Machtgefälles zwischen pädagogischem Mitarbeiter und Kind und die gezielte Auslebung dessen, kann im sozial/emotionales Kontext ein Miteinander entstehen, das ein angemessenes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz außer Acht lässt.
8.1.2 Fiebermessen
Die Körpertemperatur des Kindes wird üblicherweise anal oder oral gemessen. Somit wird in Körperöffnungen des Kindes mit Hilfe von Gegenständen eingedrungen.
8.1.3.Wickeln
Das Wickeln eines Kindes ist eine sehr körpernahe Aktivität, die viel mit der Achtung und Wahrung der Intimsphäre des zu Wickelnden zu tun hat.
8.1.4. Mittagessen
Nahrung darf niemals ein Machtmittel darstellen!
8.1.5. Neue (ehrenamtliche) Mitarbeiter
Über den beruflichen Werdegang von Bewerbern, vor allem auch ihrer Reputation und Integrität und auch ihre Einstellung zu Thematiken, die für eine „Kultur der Achtsamkeit“ stehen, ist uns als eventuellem, zukünftigen Arbeitgeber leider sehr wenig bekannt.
8.2. Warum ist ein Risiko ein Risiko?
Risiken der Kinder
8.2.1. Toilettensituation
Der Gang zur Toilette steht immer in Bezug zur Achtung und Wahrung der Intimsphäre des eigenen Körpers und auch der von anderen
8.2.2. Doktorspiele
Bei Doktorspielen kann durch ein Machtgefälle immer die Gefahr bestehen, dass die eigene Intimsphäre, aber auch die von anderen verletzt wird. Ebenso können Grenzen überschritten werden oder auch Gegenstände in Körperöffnungen eingeführt werden können.

8.2.3 Aktive Prävention durch klare Verhaltensregeln
Durch die vielen unterschiedlichen Charaktere und Persönlichkeiten und auch familiären wie kulturellen Gegebenheiten und Unterschiedlichkeiten können in unserer 6-gruppigen Kita Ungleichgewichte im pädagogischen Alltag entstehen.

8.3. Warum ist ein Risiko ein Risiko?
Risiken durch räumliche Gegebenheiten
8.3.1 Wickeln und Umkleidesituationen
Die Achtung und Wahrung der Intim- und Privatsphäre während dieser Situationen kann nicht immer durch das pädagogische Personal gewährleistet werden, da die Kinder sich teilweise alleine in den Toiletten(kabinen) befinden oder auch halb angekleidet aus den Toilettenkabinen kommen (z.B. wenn sie sich allein nicht an- oder ausziehen können).

8.3.2. Sommerliche Wasserspiele im Kita-Garten
Im Sommer planschen alle Kita-Kinder unter dem Rasensprenger oder auch im Planschbecken. Außenstehende haben in unserem zentral im Dorf gelegenen Kita-Garten Einblick. Es gilt die Privat- und Intimsphäre des Kindes zu schützen und auch durch diese Situation keine „ungebetenen Zuschauer“ anzulocken.

8.3.3.Außenbereiche im Kita-Garten 
Unser mittig im Dorf gelegener, weitläufiger Garten ist von allen Seiten durch einen Zaun abgesichert. Der dichte und alte Baum- und Sträucherbestand gibt den Kindern viele Spielmöglichkeiten, aber erschwert dem pädagogischen Personal auch, die Kinder während der Gartenzeiten immer im Auge zu behalten.
Passanten könnten sich dem Zaun nähern, Kinder darüberheben oder auch Kontakt mit ihnen aufnehmen.

8.4. Warum ist ein Risiko ein Risiko?
Risiken durch Außenstehende
8.4.1. Hospitanten, Praktikanten, Eltern während der Eingewöhnung, ehrenamtliche Mitarbeiter
In unseren geschützten Rahmen innerhalb des Kita-Alltages erhalten Personen Einblicke und auch Informationen, die die Privatsphäre von Kindern, aber auch Familien verletzen könnte.

8.4.2. Besucher 
Kita-Fremde Personen wie Lieferanten, Handwerker und andere Besucher haben durch ihre Tätigkeit schnellen und unkomplizierten Zugang zu den Räumlichkeiten der Kita.

8.4.3 Mobiltelefone
Mit dem Handy können jederzeit und auch sehr unauffällig Fotografien von Kita-Kindern oder auch Kita-Abläufen gemacht werden. Der Persönlichkeitsschutz kann somit nicht in vollem Umfang gewährleistet werden. Die personenbezogene, Datenschutzrechtliche Einwilligung, die uns von jedem Kind vorliegt, ist auch in diesem Fall unbedingt zu achten und zu beachten.

8.4.4. Abholsituation
Durch die Größe unserer Kita (wir betreuen 124 Kinder in 6 Gruppen), ist ein reges Kommen und Gehen in den Abholzeiten gegeben. Dadurch kann im den weitläufigeren Gartenflächen die Aufsichtspflicht und vor allem auch die Übergabe der Aufsichtspflicht von pädagogischem Personal an den Abzuholenden vielleicht nicht immer in vollem Umfang gewährleistet werden. Auch holen eventuell dem pädagogischen Personal unbekannte Personen die Kinder ab.

9. Verhaltenskodex
9.1. Mitarbeitervereinbarung der kath. Kita St. Peter & Paul zum Thema „Kultur der Achtsamkeit“
Auf Grundlage der vorangegangenen Risikoanalyse ergaben sich folgende Kodize für unsere (pädagogischen) Mitarbeiter, unsere Arbeit und unsere Einrichtung.
Jeder Mitarbeiter unserer Kita bestätigt durch seine Unterschrift diese unumstößlichen Vorgaben in seiner Arbeit umzusetzen.

Mitarbeitervereinbarung der kath. Kita St. Peter & Paul zum Thema 
„Schutzkonzept – Kultur der Achtsamkeit“
Verhaltenskodex - Haltung aller Mitarbeitenden
Vereinbarung über das Zusammenleben in der Kita St. Peter & Paul
Professionelle Beziehungsgestaltung:
Die Mitarbeiter der Kita St. Peter & Paul sind dem Schutz und dem Wohlergehen der ihnen anvertrauten Kinder verpflichtet. 
Wir behandeln alle Kinder, Eltern und auch Kollegen gleich und vermeiden Bevorzugung.
Wir beachten und respektieren Grenzsignale des Kindes.
Das Recht der Kinder auf Integrität, Privat- und Intimsphäre wird niemals verletzt. Die Mitarbeiter halten auch dann die nötige Distanz ein, wenn eventuelle Impulse von Kindern ausgehen.
Private Beziehungen zwischen Kindern und Mitarbeitern sind Kontakte außerhalb des Arbeitsauftrages und mit einer professionellen Grundhaltung unvereinbar.
Den Mitarbeitern der Kita St. Peter & Paul ist es erlaubt, Kinder aus der Kita zu „Babysitten“.
Dabei gilt es die Schweigepflicht, sowie interne Regelungen stets einzuhalten, so dass private Interessen und auch Beruf nicht vermischt werden. 
Private Kontakte zu den uns anvertrauten Kindern und deren Familien machen wir im Team transparent.
Wir informieren immer das Gruppenteam und auch die Einrichtungsleitung über Unternehmungen und auch wichtige Beobachtungen und Informationen in Zusammenhang mit den uns anvertrauten Kindern. (Gesundheitliche Einschränkungen, Fördermaßnahmen, familiäre Gegebenheiten oder Veränderungen usw.)
Über alle Vorkommnisse und Beobachtungen in der Kita St. Peter und Paul behalten alle Beteiligten stets stillschweigen – auch über ihr Beschäftigungsverhältnis darüber hinaus.

Doktorspiele: 
Das Entdecken des eigenen Körpers gehört zur normalen Entwicklung eines Kindes. Es ist ein Spiel zwischen gleichaltrigen Kindern und wird vom pädagogischen Personal unauffällig beobachtet. 
Der Erwachsene nimmt an diesem Spiel nicht teil. 
Es wird nur eingegriffen, wenn ein „Machtgefälle“, eine Unausgewogenheit zwischen den einzelnen Spielpartnern, beobachtet wird, Verletzungsgefahr droht, kindliche Handlungen entstehen und ethische und moralische Grenzen überschritten werden.
Wenn ein Kind in diese Phase kommen sollte, werden dessen Eltern darauf angesprochen, um einen offenen, natürlichen und professionellen Umgang mit diesem sensiblen Thema gewährleisten zu können.
Angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz:
Die Mitarbeiter überschreiten die Grenzen der noch tolerierbaren Nähe nicht und wahren die nötige und professionelle Distanz zu den Kindern und auch zu den Erwachsenen. Die Verantwortung liegt hierbei immer bei den Erwachsenen. 
Zum Beispiel ist das Küssen der uns anvertrauten Kinder eine grobe Überschreitung der professionellen Beziehung. 
Wir fordern nicht aus eigenem Interesse ein Kind auf, sich auf unseren Schoß zu setzen. Das Kind darf auf den Schoß, wenn es das Bedürfnis danach äußert oder zeigt. Auch beim Trösten sollte der Impuls für das auf den Schoß nehmen vom Kind kommen. Es sollte immer darauf geachtet werden, ob bzw. wie lange ein Kind dieses Bedürfnis hat.
Wir bieten den Kindern emotionale und körperliche Zuwendung bei Bedarf an. Die Kinder dürfen selbst entscheiden, ob und von wem sie das Angebot der körperlichen oder emotionalen Nähe annehmen.
Körperliche und körperbetonte Kontaktaufnahmen gehen in der Regel von den Kindern aus und orientieren sich stets am Entwicklungsstand der Kinder.
Wir zeigen den Kindern unsere Grenzen bei distanzlosem Verhalten und wahren Intimbereiche. Wir erzählen nicht über unser eigenes Sexualleben.
Wir halten die uns anvertrauten Kinder dazu an, ihre körperlichen und emotionalen Grenzen klar zu kommunizieren und auch die Grenzen anderer zu akzeptieren.
Wir vermitteln den Kindern, fremden Erwachsenen gegenüber Distanz zu wahren und ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz in der Gestaltung von Kontakten zu wahren.

Kommunikation und Umgang miteinander
Achtsamkeit in Wort und Sprache 
Dem uns anvertrauten Kind wird mit uneingeschränkter Wertschätzung in unserer Kita begegnet. Kinder lernen am Beispiel der Erwachsenen. Deshalb wird auch unter den Erwachsenen ein respektvoller und wertschätzender Umgang gepflegt.
In der Kita wird eine positive und kultivierte Sprache gesprochen. Es werden stets die korrekten Begrifflichkeiten verwendet – auch die weiblichen und männlichen Geschlechtsteile werden mit den anatomisch korrekten Begriffen benannt.
Für Mitarbeiter der Kita St. Peter & Paul sind abfällige, rassistische Bemerkungen und Schimpfwörter ein Tabu. Ebenso tolerieren wir keine derartigen Äußerungen innerhalb der Kita von anderen. Den Kindern wird altersgerecht erklärt, welche Wörter in der Kita nicht toleriert werden und auch welche Bedeutung sie haben.
Mit den Kindern wird in einer altersgerechten Sprache kommuniziert. Regeln werden – nach gegebenen Möglichkeiten - immer erklärt und begründet
Wir geben den Kindern keine verniedlichenden und abgekürzten Kosenamen. Wir nennen die Kinder stets bei ihrem vollständigen Namen der korrekt ausgesprochen wird.

Umgang mit Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken:
In meinem professionellen Umgang mit Medien ist mir die Beachtung des geltenden Datenschutzes und der Intimsphäre selbstverständlich.
Zur Bearbeitung von Fotografien im Rahmen der Portfolioarbeit darf das private Mobiltelefon genutzt werden. Der Mitarbeiter verpflichtet sich hierbei die Bilder nicht an dritte Personen weiterzugeben oder an öffentliche Netzwerke weiterzuleiten.
Nach der Bearbeitung sind die Fotografien sofort vom privaten Mobiltelefon zu entfernen.
Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen beweglichen Bild, zu beachten. Des Weiteren ist der Wille der Erziehungsberechtigten von Seiten der datenschutzrechtlichen Vereinbarungen zu befolgen.


Verpflichtungserklärung:
Diese Mitarbeitervereinbarung, die den Verhaltenskodex unserer Einrichtung bezüglich der „Kultur der Achtsamkeit“ beinhaltet, ist ein integraler Bestandteil des Arbeitsvertrages.
Mit der Unterschrift bestätigen die Mitarbeiter, diese Leitlinien gelesen und verstanden zu haben und verpflichten sich, die dargelegten Grundsätze einzuhalten.
Er dient als institutionelle Erweiterung zur „Verpflichtungserklärung für alle Beschäftigten der Erzdiözese Bamberg“. Diese wird den Beschäftigten unserer Kita ebenso unterschrieben.
Selbstauskunft:
Der/die Unterzeichnende 

Name: ……………………………………………………………………………………………………………

Vorname: ………………………………………………………………………………………………………

Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………………………
Der/Die Unterzeichnende bestätigt, dass er/sie zu keiner Straftat verurteilt worden ist, die aufgrund der Schwere oder Art die Betreuung von Kindern in Frage stellt.
Der/die Unterzeichnende bestätigt ebenso, dass er/sie bei Zuwiderhandlungen straf-, zivil- oder arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet werden können.
Der/die Unterzeichnende bestätigt des Weiteren, dass er/sie bei Kenntnis oder Vermutung von physischer oder psychischer Gewalt gegenüber Kindern die in der Kita St. Peter & Paul betreut werden, die Leitung und auch die Schutzbeauftragte umgehend zu informieren.

Langensendelbach, den …………………………………………………………………………………….

Unterschrift Mitarbeiter: …………………………………………………………………………………..

9.2. Regelwerk des Kita-Alltages
Verhaltenskodex „Risiken des Personals“
9.2.1.Nähe und Distanz
Die Verantwortung zwischen Nähe und Distanz liegt immer bei den Mitarbeitern.

9.2.2.Fiebermessen
Fieber wird in unserer Kita grundsätzlich nur kontaktlos in der Stirn gemessen. Die Eltern sind im Bildungs- und Betreuungsvertrag darüber informiert worden und haben uns ggf. ihre Einwilligung dazu erteilt.

9.2.3. Wickeln
Die Kinder werden in unserer Kita immer in einem geschützten Rahmen gewickelt. Das Kind darf wählen, von wem es gewickelt wird. Andere Kinder dürfen beim Wickeln zusehen, aber nur wenn das zu wickelnde Kind dem zustimmt oder es wünscht. Das Einverständnis zum Eincremen im Intimbereich mit Wundschutzcreme wurde in den beigefügten Unterlagen zum Bildungs- und Betreuungsvertrag von den Eltern abgefragt.

9.2.4. Mittagessen & Mahlzeiten
In unserer Kita legen wir Wert auf gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. 
Folgende Aspekte sind uns in diesem Zusammenhang wichtig:
Das päd. Personal ist selbst Vorbild. Die Aspekte einer gesunden Ernährung werden den uns anvertrauten Kindern ganz selbstverständlich vorgelebt.
Die Kinder haben ausreichend Zeit zu Essen und zu Trinken.
Kleinen Kindern bieten wir immer Hilfestellung an, legen aber auch Wert darauf, sie zum eigenständigen Essen und Trinken zu befähigen.
Wir ermuntern die Kinder die angebotenen Speisen (gerade auch beim Mittagessen) zu probieren. Eine Erweiterung des Nahrungsspektrums ist uns ein Anliegen. Es gibt aber keinen Essenszwang. Jedes Kind entscheidet selbst nach dem es probiert hat, ob, was und wieviel es davon essen möchte und wann es auch satt ist. Ein Teller muss nicht leer gegessen werden.
Die Kinder der Kita haben jederzeit Zugang zu Getränken.
Wir achten (gerade auch bei unseren Kleinsten) auf die Körpersprache. Ein Kind signalisiert klar und deutlich wann es mehr möchte oder auch wann es satt ist.
Die Essensgewohnheiten anderer Kulturen werden respektiert und in unseren Kita-Alltag in allen Aspekten miteinbezogen.
Nahrung ist niemals ein Machtmittel! Nahrungsentzug zur Bestrafung oder auch zur Belohnung einzusetzen wird uns unserer Kita nicht praktiziert.

9.2.5. Neue (ehrenamtliche) Mitarbeiter
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer Kita, egal in welcher Position sie sich befinden, haben bei der Einstellung ein neu ausgestelltes, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen.
Im Bewerbungsgespräch wird eventuellen, zukünftigen Mitarbeiter/innen der Kita durch die Leitung das Schutzkonzept vorgestellt. Hiermit signalisieren wir klar und deutlich, dass wir uns als Kita aktiv mit diesem Thema beschäftigen und auseinandersetzen um potentiellen Täter/innen keinerlei Chance geben, aktiv zu werden. 
Die Erzdiözese Bamberg verlangt (wie viele andere Diözesen auch) des Weiteren noch eine Selbstauskunft. Hiermit versichern zukünftige Mitarbeiter/innen, nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt verurteilt worden zu sein und dass somit auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Durch diese Selbstauskunft eine Lücke geschlossen, die das erweiterte Führungszeugnis nicht abdeckt. 
Der für unsere Einrichtung festgelegte Verhaltenskodex bezüglich des Schutzkonzeptes wird jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin ausgehändigt. Jeder Mitarbeiter bestätigt durch seine Unterschrift diese Vorgaben anzuerkennen und sie auch in seiner Arbeit umzusetzen. Bei Zuwiderhandlungen werden, je nach Art des Verstoßes, zivil-, straf- oder arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen werden durch Frau Stefanie Schmidtlein, unsere Schutzkonzeptbeauftragte, in die Thematik eingearbeitet und unterwiesen.


9.3. Regelwerk des Kita-Alltags
Verhaltenskodex „Risiken der Kinder! 
9.3.1.Toilettensituation 
In den Toiletten der Kita halten wir die Kinder aktiv dazu an, die Privat- und auch Intimsphäre der anderen Kinder zu achten und zu wahren. Es werden z.B. nicht wahllos Toilettentüren geöffnet – wir kündigen uns vorher an oder klopfen an! Der Gang zur Toilette wird vom pädagogischen Personal nur begleitet, wenn das Kind Hilfe benötigt und/oder es sich ausdrücklich wünscht. Die Intim- und Privatsphäre anderer wird nicht gestört oder verletzt. 
9.3.2. Doktorspiele
Das Entdecken des eigenen Körpers gehört zur normalen Entwicklung eines Kindes. Es ist ein Spiel zwischen gleichaltrigen Kindern und wird vom pädagogischen Personal unauffällig beobachtet. Es wird nur eingegriffen, wenn ein „Machtgefälle“, eine Unausgewogenheit zwischen den einzelnen Spielpartnern beobachtet wird und ethische und moralische Grenzen überschritten werden. 
Klare Gruppenregeln wie:
- wir führen keine Gegenstände in Körperöffnungen ein und 
- wir erkennen unsere Grenzen und auch die von anderen Kindern und achten sie. Ein „Nein ist ein Nein!“ werden immer wieder thematisiert und auch mit den Kindern in verschiedensten Projekten aktiv erarbeitet 
9.3.3. Aktive Prävention durch klare Verhaltensregeln in den einzelnen Gruppen
Eine der elementarste Fragen in unserem Kita-Alltag lautet:
Was brauchen wir, damit es uns allen gut geht?
Wie können die Kinder und auch wir angemessen reagieren, wenn unsere Grenzen von Anderen überschritten werden, denn:
Ein NEIN ist ein NEIN!
Im täglichen Morgenkreis thematisieren wir bedürfnisorientiert, altersentsprechend und partizipatorisch diese Thematik.
Alle Ideen, Wünsche und Anregungen von Kindern werden zusammengetragen, Kinder werden ausdrücklich dazu ermutigt, sich individuell einzubringen und durch Kreativität, wertvolle Gedanken und aktives Tun den Kita-Alltag mitzugestalten und mitzubestimmen. 
Dabei ist es uns wichtig, auch den Aspekt des „Hilfe holens“ (Hilfe holen ist kein Petzen!) klar zu verdeutlichen. Auch die Hilfsbereitschaft gegenüber Kinder untereinander darf durch diese präventionellen Verhaltensregeln keinesfalls zu kurz kommen. 
Im alltäglichen Miteinander ist es uns ungemein wichtig, den Kindern vorzuleben, die eigene Privatsphäre zu erkennen, sie wahrzunehmen und auch vor anderen geltend zu machen. Ebenso ist die Privatsphäre anderer vorbehaltlos zu respektieren und auch zu achten.


9.4. Regelwerk des Kita-Alltags
Verhaltenskodex „Risiken durch räumliche Gegebenheiten“
9.4.1. Wickeln und Umkleidesituationen
Die räumlichen Gegebenheiten unserer Toilettenbereiche wurden auf Grund der Risikoanalyse überprüft und durch zusätzliche Plissee Rollos oder auch Schutzfolien in Milchglasoptik an Türen und Fenstern versehen. Grundsätzlich werden in unserer Kita die Kinder nur an den Wickeltischen gewickelt und in den Toilettenbereichen um- und auch angezogen. 

9.4.2.Sommerliche Wasserspiele im Kita-Garten
Im Sommer planschen die Kita-Kinder unter dem Rasensprenger oder auch im Planschbecken im Garten. Da der Garten durch Passanten einsehbar ist, ist es uns in diesem Zusammenhang ausgesprochen wichtig, dass die uns anvertrauten Kinder immer eine komplette Badebekleidung (Badehose, Badeanzug, Bikini mit Höschen und Oberteil) tragen. Krippenkinder tragen einen Body. 
Die Kita-Kinder ziehen sich auch nicht im Garten um oder werden im Garten umgezogen oder gewickelt. Das Einverständnis zum Eincremen mit Sonnencreme in den Nachmittagsstunden wurde in unserem Bildungs- und Betreuungsvertrag von den Erziehungsberechtigten abgefragt.

9.4.3. Außenbereiche im Kita-Garten
Da unser weitläufiger Kita-Garten sehr einsehbar ist, verteilt sich unser pädagogisches Personal immer im Garten um alle Bereiche bestmöglichst einsehen zu können. Während der aktiveren „Aufräumphase“ (kurz vor den Abholzeiten), befinden sich keine Kinder hinter dem unseinsehbareren Hochturmgelände oder auch in den Hecken und Sträuchern entlang des Zaunes. Entlegenere Bereiche dürfen von Kindern nur bespielt werden, wenn genügend Fachkräfte im Garten sind, um alle Kinder im Blick zu haben. 
Die Kinder verabschieden sich bei den Gruppenfachkräften (somit ist die Übergabe der Aufsichtspflicht in vollem Umfang gewährleistet) und keine Kinder werden von Abholern über den Zaun gehoben. Bemerken wir, dass sich Kita-Fremde Personen dem Grundstück nähern und Kontakt zu den Kindern aufnehmen, sprechen wir bewusst diese Personen an und leiten auch ggf. weitere Schritte ein.

9.5 Regelwerk des Kita-Alltags
Verhaltenskodex „Risiken durch Außenstehende“
9.5.1. Hospitanten, Praktikanten, Eltern während der Eingewöhnung, ehrenamtliche Mitarbeiter
Jede pädagogische Fachkraft und auch jeder der zu der hier genannten Personengruppe gehört, unterschreibt zu Beginn eine Schweigepflichtserklärung. In dieser wird er umfassend über den Datenschutz und die unerlaubte Weitergabe von gehörtem und gesehenem in unserer Eirichtung aufgeklärt. Ebenso werden alle Personengruppen (vor allem den Praktikanten und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die länger und öfter in unserer Einrichtung zugegen sind) durch unsere Schutzkonzeptbeauftragte Stefanie Schmidtlein in die „Kultur der Achtsamkeit“ eingewiesen.

9.5.2. Besucher 
Kita-Fremde Personen wie Handwerker, Lieferanten oder andere Besucher werden am Haupteingang vom pädagogischen Personal in Empfang genommen und auch wieder vor dem Verlassen dorthin zurückgebracht und verabschiedet. 

9.5.3. Unsere Kita ist eine handyfreie Zone!
Die Mitarbeiter und auch die Eltern sind über die Hinweise zum Datenschutz aufgeklärt worden. Diese datenschutzrechtlichen Einwilligungen liegen den Bildungs- und Betreuungsverträgen bei oder sind auch in der Schweigepflichtserklärung deutlich erläutert.
Das Fotografieren der Kita-Kinder ist Eltern, Hospitanten, Praktikanten und ehrenamtlichen Mitarbeitern nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch die Leitung erlaubt. Bei öffentlichen Festen erlischt diese Regelung. 
Ebenso weisen wir die abholenden Eltern durch Schilder im Eingangsbereich und den Fluren darauf hin, ihr Handy während der Bring- und Abholsituation nicht zu benutzen. Das pädagogische Personal verwendet sein Mobiltelefon auf Grund von privaten Belangen nicht während der Arbeitszeit. 

9.5.4. Abholsituation
Die Erziehungsberechtigten haben uns in der „Abholberechtigung“ ihres Kindes schriftlich aufgelistet, wer ihr Kind abholen darf. Sollte es hiervon Ausnahmen oder Erweiterungen geben, sind die Eltern dazu verpflichtet, das Kita-Personal umgehend darüber zu informieren bzw. eine schriftliche Abholbestätigung dem pädagogischen Personal vor der Abholung auszuhändigen. 
Die allgemeine Abholbestätigung ist dahingehend zu erweitern. 
Personen, die in der Abholberechtigungsliste nicht erwähnt wurden, werden die Kinder nicht übergeben. Sind die Abholer dem pädagogischen Personal unbekannt, bitten wir um die Vorlage des Personalausweises.
Hat das pädagogische Personal in Abholsituationen den Eindruck, dass das Kind dem Abholer nicht übergeben werden kann (z.B. sichtliche Alkoholisierung, geistige Verwirrtheit, Aggressivität, usw.) ist - in Absprache mit der Kita-Leitung – die restliche Familie zu informieren um eine andere Person zu finden, der das Kind sicher übergeben werden kann.

11. Kommunikation und Umgang miteinander;
Achtsamkeit in Wort und Sprache 
In unserer Kita wird dem uns anvertrauten Kind mit uneingeschränkte Wertschätzung begegnet. Kinder lernen am Beispiel der Erwachsenen. Deshalb wird auch unter den Erwachsenen ein respektvoller und wertschätzender Umgang gepflegt.
In der Kita wird eine positive, kultivierte Sprache gesprochen. Es werden die korrekten Begrifflichkeiten verwendet – auch die weiblichen und männlichen Geschlechtsteile werden mit den anatomisch korrekten Begriffen benannt.
Für die Mitarbeiter der Kita sind abfällige, rassistische Bemerkungen und Schimpfwörter ein Tabu. Wir tolerieren auch keine derartigen Äußerungen innerhalb der Kita von anderen. Den Kindern wird altersgerecht erklärt, welche Wörter in der Kita nicht toleriert werden und auch, welche Bedeutung sie haben. Mit den Kindern wird in einer altersgerechten Sprache kommuniziert. Regeln werden – nach gegebenen Möglichkeiten - immer erklärt und begründet.

12. Soziale und emotionale Intelligenz
Verankerung in der pädagogischen Arbeit durch „Tim und Tula“
„Tim & Tula“ ist ein Präventionsprogramm für Kinder ab 4 Jahren zur Stärkung der kindlichen Persönlichkeit im Bereich der sozialen und emotionalen Intelligenz.
Mit Hilfe der Handpuppen „Tim und Tula“ werden in 9 Modulen die Kita-Kinder in Bezug auf ihre Gefühle, die Beziehung zum eigenen Körper und im wertschätzenden Umgang mit sich selbst und mit anderen altersentsprechend sensibilisiert.
Da wir allen Kindern – auch den Kindern unter 4 Jahren – die Inhalte dieses Programmes näher bringen möchten, hat unsere Schutzkonzeptbeauftragte Stefanie Schmidtlein einzelne Inhalte herausgearbeitet, die auch mit den Krippenkindern thematisiert werden können.
Alle Zwei-Jahres-Rhythmus wird dieses Programm in unseren Jahresplan miteingebracht, so dass alle Kinder unserer Kita bis zum Schuleingang „Tim & Tula“ kennengelernt haben. 
13. Handlungsleitfäden - Wie verfahren wir bei einem  aktuellen Verdacht?
Wenn wir von Misshandlungen eines Kindes Kenntnis haben oder wenn wir vermuten, dass ein Kind misshandelt wird, nehmen wir diese Vermutung ernst.
Es ist besser, einmal zu früh, als einmal zu spät hinzusehen und auch zu handeln.
Ein sensibles und angemessenes Vorgehen unter Wahrung der Schweigepflicht ist hierbei für die pädagogischen Mitarbeiter unserer Kita obligatorisch.
Unsere Handlungsleitfäden bei einem Verdachtsfall:
Ernst nehmen der eigenen Wahrnehmung und Analysierung derer, Ruhe bewahren
Verhalten des Kindes beobachten und auch dokumentieren, aktiv zuhören, Zeit nehmen, keinen Druck ausüben, keine überstürzten Reaktionen 
Besonnen handeln, Eltern über Gesehenes und Gehörtes informieren und in engem Austausch bleiben, Schutzkonzeptbeauftragte der Einrichtung hinzuziehen, Leitung informieren. Ggfs. ist auch die Mißbrauchsbeauftragte der Erzdiözese Bamberg, die Rechtsanwältin Eva Hastenteufel-Knörr, als externe Person zur Beratung hinzuzuziehen
Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren – Hilfe und auch Information durch speziell geschulte Fachkräfte (Schutzkonzeptbeauftragte/Fachberatungsstellen/Erziehungsberatungsstelle/insoweit erfahrene Fachkraft, Leitung) einholen.
In diesem Kontext ist es wichtig zu erwähnen, dass hierbei eine Beratung durch Fachstellen immer anonym erfolgt.
Eine Beratung durch speziell dafür ausgebildete Fachkräfte hilft, das Gehörte/Gesehene zu sortieren. Das Gefährdungsrisiko wird hierbei qualifiziert abgeschätzt und eingeschätzt und auch eine fundierte Beratung zu weiteren Handlungsschritten findet statt. 

Wichtig:
Die einzelnen Handlungsschritte werden dabei immer individuell der Situation angepasst!


14. Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter:
Hauptverantwortlicher Anbieter dafür ist die:

Koordinierungsstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt
Kleberstrasse 28
96047 Bamberg

Die Anmeldung erfolgt über die Kita-Leitung.

15. Externe Fach- und Beratungsstellen
Caritas
Erziehungs- Jugend und Familienberatungsstelle 
Offizielle Fachberatungsstelle für sexualisierte Gewalt
im Landkreis Forchheim nach § 8a SGB VIII
Birkenfeldstrasse 15
91301 Forchheim
Tel. 09191/7072-40
E-Mail: erziehungsberatung@caritas-forchheim.de


Landratsamt Forchheim
Amt für Jugend, Familie und Senioren, Allg. Sozialdienst
Am Streckerplatz 3
91301 Forchheim 
=> zuständig für Langensendelbach:
Frau Englmeier: 09191/86-2312
E-Mail: jugendamt@lra-fo.de


KoKi – Netzwerk frühe Kindheit
Informationen für Schwangere, Väter und Mütter mit Kindern 
von 0 – 3 Jahren
Landratsamt Forchheim
Am Streckerplatz 3
91301 Forchheim
E-Mail: koki@lra-fo.de


Mißbrauchsbeauftragte der Erzdiözese Bamberg
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht
Eva Hastenteufel-Knörr
Ringstrasse 31
96117 Memmelsdorf
Tel. 0951/407355525
E-Mail: eva.hastenteufel@kanzlei-hastenteufel.de


Benötigen Sie Informationen, Hilfe und Unterstützung oder auch eine Vermittlung, 
bitte scheuen Sie uns nicht uns anzusprechen. 
Wir unterstützen Sie gerne in jeglicher Hinsicht unter Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Anonymität.
[bookmark: _Toc82358362]16. Nachwort

Die Kinder im Jahr 2022 erleben eine andere Kindheit als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren. Das Umfeld, die Familie und der Fortschritt der Zeit, die vielfältigen Möglichkeiten und auch die Schnelligkeit der Digitalisierung: vieles ändert sich, es wird alles schnelllebiger und das bedeutet für uns, dass wir mit diesen schnellen Veränderungen flexibel umgehen und uns den jeweiligen Bedürfnissen unserer Familien anpassen. 

[image: ][image: ]Deshalb ist es notwendig, dieses Schutzkonzept ständig auf seine Aktualität zu überprüfen und zu überarbeiten und damit unseren Qualitätsstandard zu halten und auch zu verbessern. 
Wir tun unser Möglichstes und auch unser Bestes, um die Kinder und ihre Familien ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen.Vielen Dank für Ihr Interesse!!!


Ihre Kita St. Peter & Paul Langensendelbach
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